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Zentrum für plötzlichen Herztod  

und familiäre Arrhythmiesyndrome

Am Institut für Rechtsmedizin des Univer-

sitätsklinikums Frankfurt am Main besteht 

seit Herbst 2020 das Zentrum für Ar-

rhythmiesyndrome und plötzlichen Herz-

tod. In diesem deutschlandweit einzigarti-

gen Zentrum an einem Institut für Rechts-

medizin erfolgt eine Abklärung der Ursa-

che eines mutmaßlichen plötzlichen 

Herztods bei jungen Menschen in einem 

multidisziplinären Team bestehend aus 

Ärzten, Biologen, Pathologen und Toxiko-

logen. Sofern eine hereditäre Arrhythmie-

erkrankung bei dem Verstorbenen vermu-

tet oder gefunden wurde, können auf 

Wunsch auch die Angehörigen eine um-

fassende Abklärung ihres eigenen Risikos 

in Anspruch nehmen. 

Die Untersuchungen von Verstorbenen 

können sowohl durch die Staatsanwalt-

schaft wie auch durch Privatpersonen ini-

tiiert werden. Zur Abklärung der Ursache 

bei dem Verdacht auf einen plötzlichen 

Herztod erfolgen in der Regel zunächst ei-

ne Autopsie sowie histologische und toxi-

kologische Untersuchungen und – sofern 

sich der Verdacht einer hereditären ar-

rhythmogenen Erkrankung erhärtet – ei-

ne molekulare Autopsie (genetische Un-

tersuchung des Verstorbenen). Parallel 

dazu werden eine Fremd- und Familien-

anamnese erhoben, klinische Vorbefunde 

der Verstorbenen ausgewertet, sofern 

diese vorhanden sind, und eine klinisch-

kardiologische Untersuchung der Ange-

hörigen initiiert.

Vor einer Diagnosestellung erfolgt eine 

multidisziplinäre Fallbesprechung unter 

Berücksichtigung aller verfügbaren Befun-

de. Die Kosten für die Beratung und Un-

tersuchungen der Patienten werden in der 

Regel von den gesetzlichen und den priva-

ten Krankenversicherungen übernom-

men. Für die Kosten für postmortale his-

tologische, toxikologische und genetische 

Untersuchungen gibt es in der Regel keine 

Kostenübernahme durch die Krankenver-

sicherungen mehr; hierzu stehen am Insti-

tut Stiftungsgelder zur Verfügung. In we-

nigen Fällen werden die Aufträge für diese 

Untersuchungen im Rahmen der Todesur-

sachenermittlung durch die Staatsanwalt-

schaft erteilt, welche dann auch die Kos-

ten dafür übernimmt. 

Zudem wird in der Ambulanz – auch un-

abhängig von einem plötzlichen Todesfall 

in der Familie – eine Ursachenabklärung 

für Patienten angeboten, welche einen 

plötzlichen Herzkreislaufstillstand über-

lebt haben oder bei welchen ein Verdacht 

auf eine hereditäre Arrhythmieerkran-

kung besteht. 
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Abb.: Allgemeine Empfehlungen zu postmortalen Untersuchungen bei einem ungeklärten Todesfall unter 40 Jahren




